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1. =ie 'Stlegung der Höhenlage der Gebäude, ihrer 
F sadengestaltung sowie weiterer Einzelheiten er
o~gt im Baugenehmigungsverfahren. 

2. Als Dacheindeckung sind baugruppenweise Dachpfannen 
einheitlicher Färbung zu verwenden. 

3. Behelfsmäßige pauliche Anlagen sind nicht zulässig. 

4. Nebengebäude wie Garagen und Ställe müssen miteinan
der oder mit dem Vordergebäude eine gestalterische 
Einheit bilden. 

5. Als· Abgrenzung der Baugrundstücke zu den örtlichen 
Verkehrsflächen sind E~nfriedigungen zulässig, die 

·nicht höher als o.So m sind. An den rückwärtigen· 
und seitlichen Grenzen der Baugrundstücke für frei
stehende eingeschossige Wohngebäude sind Maschen
drahtzäune und Hecken bis zu 1.2o m Höhe zulässig. 
Die Art und Gestaltung der Einfriedigungen wird 
gruppenweise·einheitlich im Baugenehmigungsverfahren 
festgelegt. · 

Lübeck, den 27.o6.1966 
Az.: -61- Schu/Be. 

Der Senat der Hansestadt Lübeck 
Bauverwaltung 

Im Auftrage Im Auftrage 
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Baudirektor . Oberbaurat 
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zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 147 

- Tannenkoppel/Huntenhorster Weg 

Als Dacheindeckung sind baugruppenweise Dachpfannen einheit
licher Färbu~g zu verwenden. 

Als Abgrenzung der Baugrundstücke zu den ÖJ?tlichen Verkehr·s
flächen sind E~J+friedigÜngen zulässig., die· nicht höher als 
0.,80 m sind. An den rückwärtigen und seitlichen Grenzen der 
Baugrundstücke für freistehende eingeschossigeWohngebäude 
sind Maschendrahtzäune und Hecken bis zu 1"20 m Höhe zulässig. 

Lübeck" den 25. Mai 1967 
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Der Senat der Hansestadt 
Bauverwaltung 

Lübeck 
. 

Im Auftrage 
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